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Gebäudelänge (Messweise) 

§ 7 PBV 

Die Gebäudelänge wird an der längeren Seite des flächenkleinsten Rechtecks gemessen, welches 
das als Einheit auftretende Gebäude umfasst.  

Untergeordnete Gebäudeteile sind bei der Ermittlung der Gebäudelänge nicht zu berücksichtigen.  
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